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Beschluss vom 20. Juli 2022 

 

in Sachen 

 

A._____,  

Kläger und Beschwerdeführer 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. et lic. oec publ. X._____,  

 

gegen 

 

B._____ GmbH,  

Beklagte und Beschwerdegegnerin 

vertreten durch C._____,  

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____,  

 

betreffend arbeitsrechtliche Forderung (Sicherheit für Parteientschädigung) 

Beschwerde gegen eine Verfügung des Einzelgerichts am Arbeitsgericht 
Andelfingen im vereinfachten Verfahren vom 12. Mai 2022 (AH180005-B) 
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Erwägungen: 

1. a) Im am Bezirksgericht Andelfingen (Vorinstanz) hängigen arbeits-

gerichtlichen Verfahren stellte die Beklagte am 16. November 2020 ein Gesuch 

um Verpflichtung des Klägers zur Leistung einer Sicherheit für ihre Parteientschä-

digung (Vi-Urk. 21). Mit Verfügung vom 17. Februar 2022 wies die Vorinstanz das 

Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege ab (Vi-Urk. 44). Am 2. März 

2022 ersuchte die Beklage entsprechend um einen Entscheid über ihr Gesuch um 

Sicherstellung der Parteientschädigung (Vi-Urk. 46) und reichte einen entspre-

chenden Betreibungsregisterauszug des Klägers ein (Vi-Urk. 47). Mit Verfügung 

vom 12. Mai 2022 setzte die Vorinstanz dem Kläger eine Frist zur Leistung einer 

Sicherheit von Fr. 7'000.-- für eine allfällige Parteientschädigung der Beklagten an 

(Vi-Urk. 48 = Urk. 2). 

b) Gegen diese ihm am 23. Mai 2022 zugestellte (Vi-Urk. 49/1) Verfügung 

erhob der Kläger am 2. Juni 2022 fristgerecht Beschwerde und stellte die folgen-

den Beschwerdeanträge (Urk. 1 S. 2): 

"1. Es sei die Verfügung des Bezirksgerichts Andelfingen vom 12. Mai 
2022, G.-Nr. AH180005_B/Z06 aufzuheben und es sei festzustellen, 
dass der Beschwerdeführer keine Sicherheit zu leisten hat. 

 2. Eventualiter sei die Verfügung des Bezirksgerichts Andelfingen vom 
12. Mai 2022, G.-Nr. AH180005_B/Z06 aufzuheben und die Sache zur 
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beru-
fungsbeklagten." 

c) Am 15. Juni 2022 erstattete die Beklagte fristgerecht (vgl. Urk. 8) die 

Beschwerdeantwort mit dem Antrag auf kostenfällige vollumfängliche Abweisung 

der Beschwerde (Urk. 9; dem Kläger zur Kenntnis zugestellt, Urk. 12). 

d) Zusammen mit den vorinstanzlichen Akten (Urk. 10/1-49) ging beim 

Obergericht die Verfügung der Vorinstanz vom 16. Juni 2022 ein, mit welcher der 

Beklagten und der Beschwerdeinstanz davon Kenntnis gegeben wird, dass der 

Kläger die streitgegenständliche Sicherheit von Fr. 7'000.-- am 11. Juni 2022 bei 

der Vorinstanz einbezahlt habe (Urk. 11 S. 2). Weitere Eingaben der Parteien er-

folgten nicht. Das Beschwerdeverfahren ist damit spruchreif. 



- 3 - 

2. Durch die Zahlung der Sicherheit ist das Beschwerdeverfahren darüber 

gegenstandslos geworden und demgemäss abzuschreiben (Art. 242 ZPO). 

3. a) Das Beschwerdeverfahren beschlägt in der Hauptsache eine ar-

beitsrechtliche Streitigkeit mit einem Streitwert von weniger als Fr. 30'000.-- (Vi-

Urk. 1; Urk. 2 Erw. 3.b). Es ist demgemäss kostenlos (Art. 114 lit. c ZPO). 

b) Zu entscheiden ist noch über die Parteientschädigungen für das Be-

schwerdeverfahren. Bei Gegenstandslosigkeit werden die Prozesskosten (wenn, 

wie hier, das Gesetz nichts anderes vorsieht) grundsätzlich nach Ermessen ver-

teilt (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO); dabei ist in Betracht zu ziehen, wer die Gegen-

standslosigkeit und/oder das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst hat 

und welche Partei vermutlich obsiegt hätte. Vorliegend wurde einerseits das Be-

schwerdeverfahren und die Gegenstandslosigkeit durch die Zahlung des Klägers 

und damit durch den Kläger veranlasst. Andererseits hätte er im Beschwerdever-

fahren obsiegt, denn die Vorinstanz hatte in der angefochtenen Verfügung auf 

den von der Beklagten eingereichten Betreibungsregisterauszug über den Kläger 

(Vi-Urk. 47) abgestellt (Urk. 2 Erw. 3.b i.V.m. Erw. 2.c), ohne dem Kläger eine 

Möglichkeit zur Stellungnahme dazu eingeräumt zu haben (vgl. Urk. 2 Disp.-

Ziff. 2), weshalb die angefochtene Verfügung wegen offensichtlicher Verletzung 

des rechtlichen Gehörs aufzuheben gewesen wäre. Insgesamt wären damit für 

das Beschwerdeverfahren die Prozesskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuer-

legen und sind dementsprechend keine Parteientschädigungen zuzusprechen. 

Es wird beschlossen: 

1. Das Beschwerdeverfahren wird zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrie-

ben. 

2. Das Beschwerdeverfahren ist kostenlos. 

3. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge-

sprochen. 
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4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an die Vorinstanz, je gegen Emp-

fangsschein. 

Die vorinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurück. 

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Es handelt sich um eine ar-
beitsrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 7'000.--. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 

Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. 

 
Zürich, 20. Juli 2022 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

I. Zivilkammer 
 

Der Gerichtsschreiber: 
 
 
 

lic. iur. F. Rieke 
 

 
versandt am: 
ya 
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